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RS Vwgh 1989/9/25 87/12/0117
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1989

Index

21/02 Aktienrecht

Norm

AktG 1965 §97 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage der Gültigkeit eines Vertrages, der zwischen einer AG, vertreten durch die beiden

Vorstandsmitglieder, und einem ehemaligen Vorstandsmitglied abgeschlossen wird, im Falle seiner Genehmigung

durch den Aufsichtsrat.
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